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Inanspruchnahme von verletztengünstigen Verfah­
rensweisen zu be- oder verhindern. So besteht -
allerdings auf Anfrage der Verletzten! - die Möglich­
keit, gleichgeschlechtliche Ermittlerteams vor Ort zu 
schicken, um dergestalt den Opfern von Sexualdelik­
ten ihre Aussage zu erleichtern. Auch hier wird be­
richtet, daß diese Möglichkeit betroffenen Verletzten 
teilweise erst nach erfolgter Aussage zur Kenntnis 
gelangt ist. 

Es muß deshalb gefolgert werden, daß die Rege­
lungen des ICTY zwar tatsächlich als sehr fortschritt­
lich und insoweit unter Umständen auch als vorbild­
lich in Bezug auf den Schutz von Zeuginnen und 
Verletzten eingestuft werden können, sie jedoch kei­
nesfalls die durch den Entwuif zur Nebenklage vom 
Deutschen Juristinnenbund schwerpunktmäßig ange­
strebte Stärkung der Verfahrensstellung jener als 
,,Dritte Front" bieten können. 

Mehr noch müßte gerade im Hinblick auf das 
durch das Kreuzverhör stark verletzten- und zeugen­
belastende adversatorische Verfahren auch für ein 
Verfahren vor dem ICTY eine „Reform" insoweit 
gefordert werden, als daß sie den Verletzten und 
Zeuginnen im formalen Verfahren über die bestehen­
den Schutzrechte hinaus Informations- und Teilnah­
merechte sowie anwaltlichen Beistand mit Antrags­
rechten einräumt. Diese Forderungen lassen sich un­
problematisch auf internationales Recht stützen, 
nämlich die Erklärung über Grundprinzipien der 
rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern 
und Opfern von Machtmißbrauch, welche vom 7. 
Kongreß der Vereinten Nationen für Verbrechensver­
hütung und die Behandlung Straffälliger empfohlen 
und durch Resolution der Generalversammlung vom 
29. November 1985 angenommen wurde 15

• 

Abschließend müßte deshalb auch dem Kriegs­
verbrecher-Tribunal die grundsätzliche These der 
Strafrechtskommission (in leicht modifizierter Form) 
entgegengehalten werden: Ein „Fair trial" für die 
Verletzten der Straftaten wird es erst geben, wenn den 
Aktivitäten der internationalen Staatengemeinschaft 
zur Durchsetzung des Strafanspruchs der Völker­
rechtsgemeinschaft von einer dritten Front im Er­
mittlungs- und Strafverfahren effektiv rechtliche und 
tatsächliche Grenzen gezogen werden können. 

Um auf eine entsprechende Wahrung von Frau­
en-, Kinder- und Verletztenrechten im derzeit aktu­
ellen Prozeß der Etablierung eines Permanenten In­
ternationalen Strafgerichtshofs hinzuwirken, ist im 
Januar 1998 die Arbeitsgruppe Internationales Straf­
recht des djb in Aktion getreten. 

15 Informationsrechte sind z.B. in Teil (A) Abs. (6) a), aktive 
Teilnahme im Strafprozeß in Teil (A) Abs. (6) b) sowie 
anwalrlicher Beistand in Abs. (6) c) verankert. 

Urteil 
Schleswig-Holsteinisches 
Landessozialgericht 
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§ 1 Abs. 1, Abs. 2 lic. a, Abs. 3 i.V.m. § 5 
Abs. 1 lic. d, §§ 30 Abs. 1, 31 Abs. 1 BVG 
Versorgungsleistungen nach Vergewalti­
gung durch Besatzungssoldaten im April 
1945 

Maßstäbe for die hafiungsbegründende und -ausfal­
lende Kausalität in Bezug auf die psychischen Folgeschä­
den 

LSG Schleswig-Holstein Urt. v. 23.11.1994 L 4 V 27/94 

Zum Sachverhalt: 
Die Beteiligten streiten darüber, ob der Klägerin 

Versorungsleistungen wegen einer posttraumatischen 
Persönlichkeitsveränderung als Folgen einer bei 
Kriegsende erlittenen Vergewaltigung durch russi­
sche Soldaten zustehen. 

Die Klägerin wurde 1929 in Ostpreußen gebo­
ren. Nach Kriegsende arbeitete sie als 16jährige zu­
nächst in verschiedenen Haushalten, machte dann 
eine Ausbildung zur Landwirrschaftsgehilfin und war 
als solche tätig. Sodann absolvierte sie eine Imkeraus­
bildung. 

194 9 heiratete die Klägerin einen 18 Jahre äl te­
ren, schwer kriegsbeschädigten Mann. Aus dieser Ehe 
ist eine Tochter hervorgegangen. 1952 wurde die 
Klägerin geschieden. Sie legte nach kaufmännischer 
Ausbildung die entsprechende Abschlußprüfung ab 
und leitete dann bis 1958 ein Lebensmittelfilialge­
schäft. Sodann machte sie sich mit einem gepachteten 
Lebensmittelgeschäft selbständig. 1961 gebar die Kä­
gerin ihr zweites Kind, einen Sohn, dessen Vater, 
einen Witwer mit zwei Kindern, heiratete sie 1962. 
Aus der Ehe stammen zwei weitere Söhne. 1966 
wurde auch diese zweite Ehe gesch,eden. 

Nachdem die Klägerin aus dem Lastenausgleich 
finanzielle Mittel erhalten hatte, kaufte sie eine Pen­
sion und betrieb diese. 1969 heiratete sie zum dritten 
Mal, einen Witwer mit vier Kindern. Diese Ehe 
wurde 1973 geschieden. In diesem Jahr verkaufte sie 
auch, nachdem sie einen Herzinfarkt erlitten hatte, 
die Pension. Die Klägerin war dann bis Anfang 1979 
als Schwesternhelferin tätig. Seit Juli 1979 bezieht sie 
eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit. 

Nach dem Schwerbehindertengesetz ist der Grad 
der Behinderung der Klägerin mit 100 % einge­
schätzt worden. Ferner sind ihr die Merkzeichen G, 
aG, H und RF zuerkannt worden. Diese Einschät­
zungen beruhen auf den Behinderungen „Funktions­
störungen an der Wirbelsäule und an den Gelenken 
der Gliedmaßen, Neigung zu Kreislaufstörungen". 
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